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Persönliche Assistenz 
 
 
Persönliche Assistenz ist jede Form der persönlichen Hilfe, die Menschen mit Behinderungen (Assistenz-
nehmende) in die Lage versetzt, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten. Assistentinnen und Assistenten 
geben Unterstützung bei Aktivitäten des täglichen Lebens, die Assistenznehmende aufgrund einer Beein-
trächtigung nicht selbst ausführen können. Sie unterstützen bei der Körperpflege und medizinisch-
pflegerischen Maßnahmen, bei der Haushaltsorganisation, assistieren in der Schule, bei der Arbeit und sind 
Begleitpersonen bei sozialen und kulturellen Aktivitäten. 
 

Rechtsanspruch auf Assistenzleistungen 
Durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) haben Menschen mit Behinderungen im Rahmen der erweiterten 
Leistungen zur sozialen Teilhabe Anspruch auf Assistenz (§ 78 SGB IX). Der Anspruch gilt für Menschen, die 
Eingliederungshilfeleistungen bekommen können. Leistungen der Eingliederungshilfe werden gewährt, 
wenn eine nicht nur vorübergehende Behinderung von mehr als sechs Monaten besteht. Leistungsberech-
tigte Menschen mit Behinderungen besprechen in einem Teilhabeplanverfahren die individuelle Ausgestal-
tung Ihrer Assistenzleistungen. 
 

Finanzierung von Assistenzleistungen 
Die Finanzierung ist als Sach- oder als Geldleistung möglich. Als Sachleistung rechnet der Kostenträger di-
rekt mit der Assistenzkraft oder dem Assistenzanbieter ab. Im Rahmen des Persönlichen Budgets (§29 SGB 
IX) wird ein individueller Geldbetrag zur Finanzierung der Persönlichen Assistenz beantragt. Dabei können 
mehrere Kostenträger beteiligt sein. In diesem Fall spricht man von einem trägerübergreifenden persönli-
chen Budget (siehe auch Infodienstblatt „Persönliches Budget“). Mögliche Kostenträger für die Finanzie-
rung von Assistenzleistungen sind: Pflegekasse, Sozialhilfeträger, Krankenkasse, Integrationsamt, Bunde-
sagentur für Arbeit, Unfallversicherung oder die Rentenversicherung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poolen von Leistungen  
Assistenzleistungen können gegen den Willen von Assistenznehmern auch gepoolt, d. h. zusammengelegt 
werden (§ 104, § 116 SGB IX). Wenn der Träger es für zumutbar hält, sollen Assistenzleistungen mit ande-
ren Betroffenen geteilt werden. Dies trifft vor allem in Betreuungseinrichtungen oder in Wohngemeinschaf-
ten zu. Lebt man in einer eigenen Wohnung ist man vor dem Poolen von Leistungen geschützt. Bei der Ge-
staltung sozialer Beziehungen und der persönlichen Lebensgestaltung ist das Poolen von Leistungen nur mit 
Ihrer Zustimmung möglich. 
 
 

Tipp:  
Fallen in Verbindung mit den Assistenzleistungen Fahrtkosten oder andere Aufwendungen an, ist es mög-
lich hierfür zusätzlich ergänzende Leistungen zu erhalten. Sind Sie ehrenamtlich tätig, können Sie sich 
angemessene Ausgaben für die notwendige Unterstützung durch Familie, Freunde oder Nachbarn ebenso 
erstatten lassen. 
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Eigenanteil für die Finanzierung von Assistenzleistungen 
Für Assistenzleistungen können, je nach Einkommens- und Vermögenssituation finanzielle Eigenanteile 
fällig werden. Berechnungsgrundlagen sind neben Vermögen, unter anderem das jährliche Bruttoeinkom-
men, unterschiedliche Einkommensfreibeträge oder die Haushaltsgröße.  
 

 
 

 
 
 

Assistenzformen 

Persönliche Assistenz im Arbeitgebermodell 
Eine effektive Möglichkeit der persönlichen Assistenz bietet das Arbeitgebermodell. Die Organisations-, 
Personal-, Anleitungs- und Finanzkompetenz liegt in den Händen der Assistenznehmenden. Sie beschäfti-
gen die von ihnen benötigte Assistenz im eigenen angemeldeten Betrieb. Die Assistenz stehen in einem 
abhängigen Arbeitsverhältnis zu dem jeweiligen Assistenznehmer. Sie leisten die notwendige Unterstützung 
für den Arbeitgeber, der durch diese Hilfe den eigenen Tagesablauf in Eigenregie gestaltet. Einige Vereine 
bieten einen Buchhaltungs- und Abrechnungsservice an.  

 

 

 

 

 

 

 

Persönliche Assistenz organisiert durch Vereine und Genossenschaften 
Als Arbeitgeber der Assistenz aufzutreten ist nicht für alle behinderten Menschen möglich oder praktikabel. 
Manche Menschen möchten ihre Kräfte für andere Dinge als die Assistenzorganisation einsetzen, oder sind 
aus anderen Gründen nicht in der Lage, alles allein zu organisieren.  

Bei der Unterstützung durch einen Verein, das kann zum Beispiel ein Pflegedienst sein oder eine Genossen-
schaft, erfahren Assistenznehmer eine deutliche Entlastung im Organisations- und Verwaltungsaufwand. 
Fällt eine Assistenz zum Beispiel durch Krankheit ungeplant aus, stellt die Organisation eine Ersatzkraft. 
Zudem übernehmen sie das Abrechnungs- und Lohnwesen.  

Genossenschaften sind gemeinnützig und bieten den Vorteil der Einflussnahme und Mitbestimmung. Die 
Kosten für die Organisation der Persönlichen Assistenz über einen Verein oder eine Genossenschaft werden 
bei der Kostenaufstellung mit einkalkuliert. 

 

 

 

Praxistipp: NITSA e.V. bietet übersichtliche Informationen zum Einsatz von Einkommen und Vermögen 
https://nitsa-ev.de/service/recht/bthg-faq/   

Literaturtipp:  
„Selbstbestimmte Assistenz – Ratgeber für behinderte Arbeitnehmer und solche, die es werden wollen“.   
Handbuch für behinderte Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mit praktischen Hinweisen und Beispielen 
rund um Verwaltung und Abrechnung von Assistenzleistungen. Herausgegeben vom Forum selbstbe-
stimmter Assistenz behinderter Menschen (ForseA) e.V. (s. u.). Erhältlich als Broschüre oder als kostenlo-
ser Download: http://www.forsea.de/ForseA_Dateien/RATGEBER.pdf 

Tipp:  
Lassen Sie sich im Vorfeld bei einem der unten genannten Organisationen oder bei Ihrer nächst gelegenen 
Unabhängigen Teilhabeberatungsstelle (EUTB) zur Ihrer Bedarfsaufstellung und Ihrem Antrag beraten! 
 

 

https://nitsa-ev.de/service/recht/bthg-faq/
http://www.forsea.de/ForseA_Dateien/RATGEBER.pdf
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Elternassistenz 
Zur Unterstützung im Alltag können Eltern mit Behinderung oder chronischer Erkrankung auf die sogenann-
te Elternassistenz zugreifen. Elternassistenz hat nicht die Aufgabe die Elternrolle zu übernehmen. Es geht 
ausschließlich darum, die Einschränkungen durch die Behinderung auszugleichen.  

Elternassistenz kann in folgenden Bereichen zum Einsatz kommen: Pflege und Versorgung des Kindes, als 
Unterstützung für Haushaltstätigkeiten, zur Begleitung außerhalb der Wohnung, bei Einkäufen, als Beglei-
tung zum Kinderarzt, zur Krabbelgruppe oder in den Kindergarten, aber auch zur Betreuung des Kindes 
während der Therapiezeiten der Eltern. Elternassistenz ersetzt nicht die persönliche Assistenz des behin-
derten Elternteils, die in anderen Lebensbereichen erforderlich sein kann. 

Entscheiden sich Eltern für die Auszahlungsform als Persönliches Budget, haben sie flexible Möglichkeiten 
diese Hilfe einzukaufen und entscheiden selbst, wer sie unterstützt. Ein Lohnbüro kann die Lohnabrech-
nung übernehmen. Die Lohnbürokosten werden im Budget mit eingeplant und vom Leistungsträger der 
Elternassistenz mit finanziert. 

 
Assistenz im Krankenhaus 
Nur für Assistenzkräfte, die Arbeitgebermodell angestellt sind, bestand bisher ein Anspruch auf Vergütung 
während des Krankenhausaufenthalts ihres Arbeitgebers. Seit November 2022 können auch die Kosten für 
Assistenzkräfte, die über einen Leistungserbringer der Eingliederungshilfe angestellt sind, vom Träger der 
Eingliederungshilfe übernommen werden (§ 113 Abs. 6 SGB IX). Voraussetzung ist, dass vor dem Kranken-
hausaufenthalt bereits Leistungen aus der Eingliederungshilfe bezogen wurden. Die Einschätzung, ob für 
den Fall einer stationären Krankenhausbehandlung die Mitnahme einer Begleitperson zur Sicherstellung 
der Behandlung erforderlich ist, soll vorab bei der Erstellung des Gesamtplans festgehalten werden. 
Bei Begleitpersonen aus dem persönlichem Umfeld ist eine Lohnersatzleistung möglich (siehe Infodienst-
blatt „Begleitung im Krankenhaus“. 
 
 
 
 
 

Assistenz im Urlaub 
Wer Eingliederungshilfe bezieht, kann beim Sozialhilfeträger die behinderungsbedingten Mehrkosten einer 
Urlaubsreise beantragen. Die eigenen Reisekosten sind selbst zu tragen, aber die Übernahme der Reisekos-
ten für Assistenten als notwendige Begleitpersonen sind als angemessener individueller Wunsch des behin-
derten Menschen nach Freizeitgestaltung und damit auch nach Erholungsurlaub, ein legitimes Teilhabebe-
dürfnis am Leben in der Gemeinschaft im Sinne des gemäß § 4 Absatz 1 SGB IX. Sich jährlich einmal auf eine 
einwöchige Urlaubsreise zu begeben, geht nicht über die Bedürfnisse eines nicht behinderten, nicht sozial-
hilfeberechtigten Erwachsenen hinaus. (Bundessozialgericht, Urteil vom 19. Mai 2022 - B 8 SO 13/20 R)  
 
 

Beratungsstellen und regionale Ansprechpartner 
 
▪ NITSA e.V. – Netzwerk für Inklusion, Teilhabe, Selbstbestimmung und Assistenz 
Information, Beratung und Unterstützung zu Assistenz und zum Persönlichen Budget durch Peer Counse-
ling für behinderte Menschen mit Assistenzbedarf. www.nitsa-ev.de, info@nitsa-ev.de  

Tipp: Besprechen Sie den Bedarf der Begleitung Ihrer Assistenz bei Krankenhausaufenthalten oder Ur-
laubsreisen schon bei Ihrer Bedarfsplanung und Gesamtplanfeststellung. 

http://www.nitsa-ev.de/
mailto:info@nitsa-ev.de
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▪ Forum selbstbestimmter Assistenz behinderter Menschen (ForseA) e.V. 
Information und Beratung durch Peer Counseling, bundesweite  verbands- und behinderungsübergreifende 
Interessenvertretung für Menschen mit Assistenzbedarf. Handbuch und Checkliste für die Persönliche As-
sistenz. www.forsea.de, info@forsea.de, T 07938 515  
 
▪ Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e. V. (ISL)  
Übersicht und Adressen aller regionaler Vereine und Beratungsstellen von ISL 
www.isl-ev.de T 030 4057 1409 
 
▪ Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatungsstellen (EUTB) 
Die bundesweiten Beratungsstellen unterstützen Sie bei Fragen zur Teilhabe, Assistenz, Finanzierung und 
beim Erstellen eines Teilhabeplans. 
www.teilhabeberatung.de  
 
▪ akse-aktiv und selbstbestimmt e. V.  
bundesweite Beratung zum Persönlichen Budget, Schulungen, Vorträge 
www.akse-ev.de, info@akse-ev.de 
 
▪ ABS – Zentrum selbstbestimmt Leben e.V. 
Aktive Behinderte in Stuttgart und Umgebung 
www.zsl-stuttgart.de, info@zsl-stuttgart.de,T 0711 7801858 
 
▪ VbA – Selbstbestimmt Leben e.V. 
Verbund behinderter ArbeitgeberInnen, Assistenzbörse, Lohnabrechnungsservice 
www.vba-muenchen.de, info@vba-muenchen.de, T 089 230 22 64 10 
 
▪ Assistenzgenossenschaft Bremen 
www.ag-bremen.de, agbremen@ag-bremen.de, T 0421 95854 0 
 
▪ Hamburger Assistenzgenossenschaft eG 
www.hag-eg.de, kontakt@hag-eg.de, T 040 306979 0 
 
▪ Bundesverband behinderter und chronisch kranker Eltern (bbe) e. V. 
Information, Beratung und Begleitung zur Verwirklichung einer selbstbestimmten Elternschaft für behin-
derte und chronisch kranke Menschen. Bundesweites Budgetbüro für Elternassistenz. 
www.behinderte-eltern.de , kontakt@behinderte-eltern.de, T. 05732 6307 
 
 

Weiterführende Informationen 

▪ Infodienstblätter „Persönliches Budget“ und „Begleitung im Krankenhaus“ 

▪ www.assistenz.org  Infoseite mit Jobbörse 

▪ www.integrationsaemter.de  BIH -Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsor-
gestellen, Informationen zu Behinderung und Beruf, Empfehlungen zur Arbeitsassistenz  

▪ www.bmas.de  (Bundesministerium für Arbeit und Soziales > Suche >Assistenz)  

http://www.forsea.de/
mailto:info@forsea.de
http://www.isl-ev.de/index.php/aktuelles/nachrichten
http://www.teilhabeberatung.de/
http://www.akse-ev.de/
mailto:info@akse-ev.de
http://www.zsl-stuttgart.de/
mailto:info@zsl-stuttgart.de
http://www.vba-muenchen.de/
mailto:info@vba-muenchen.de
http://www.ag-bremen.de/
mailto:agbremen@ag-bremen.de
http://www.hag-eg.de/
mailto:kontakt@hag-eg.de
http://www.behinderte-eltern.de/
http://www.assistenz.org/
http://www.integrationsaemter.de/
http://www.bmas.de/

